
RS-Hemmoor e.V. Strandbadweg 2 21745 Hemmoor Peter Heinbockel-Przewodnik (Vorsitzender)

www.rs-hemmoor.de info@rs-hemmoor.de Tel: 0155 10 223 845 Hinrich Meyer (2.Vorsitzender)

Kündigung / Austritt

Hiermit erkläre ich meinen Austritt aus dem RS Hemmoor zum 31.12. ________ 

Vorname: ______________________________ Name:    ______________________________

Mir ist bekannt, dass die Mitgliederdaten „Vorname, Name, Eintritts-, Austrittsdatum“ weiterhin 
gespeichert bleiben. Meine übrigen Daten werden bis Ende des auf den Austritt folgenden Jahres 
gelöscht.

Sofern eine Ermächtigung zum Einzug des Mitgliedsbeitrags vorliegt, widerrufe ich hiermit diese 
Bankeinzugsermächtigung. Ich bitte um Löschung meiner Bankverbindung bei der kontoführenden 
Bank des Vereins (derzeit WESPA).  

Ort / Datum: ________________________ Unterschrift: _________________________



Datenverarbeitung beim RS Hemmoor
  Stand: März 2024

1. Die Mitgliederdaten werden in einem Tabellendokument gespeichert. Im einzelnen sind je Mitglied erfasst:

– Vorname und Name
– PLZ, Wohnort und Straße
– Festnetznummer, Mobilfunknummer, E-Mail-Adresse
– Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Spartenzuordnung, Austrittsdatum
– Offener bzw. bezahlter Jahresbeitrag, Mandatsreferenznummer

Die Bankverbindung wird NICHT im Tabellendokument  gespeichert. Die IBAN ist ausschliesslich im Programm 
der Vereinskonto führenden Bank (derzeit WESPA) hinterlegt.

Bei Austritt bleiben die Mitgliederdaten „Vorname, Name, Eintritts-, Austrittsdatum“ weiterhin gespeichert. 
Die übrigen Daten des ausgetretener Mitglieds werden bis Ende des auf den Austritt folgenden Jahres 
gelöscht.

 
2. Über Eintritt und Austritt von Mitgliedern informieren sich Vorstands-Vorsitzender, Zweiter Vorsitzender und 

Kassenwart gegenseitig und zeitnah. Das Tabellendokument mit den Daten aller Mitglieder wird vom 
Vorsitzenden geführt. Zweiter Vorsitzender und Kassenwart erhalten in unregelmäßigen Abständen einen 
aktualisierten Stand per E-Mail. Derselbe Ausdruck wird zusätzlich in Google Drive eingestellt. Bei Bedarf 
können Auszüge der Mitgliederdaten den weiteren Vorstandsmitgliedern zur Verfügung gestellt werden. 
Sämtliche Mtglieder des Vorstands sind zur Verschwiegenheit verpflichtet - auch nach einem Ausscheiden aus 
dem Amt.

3. Das Mitglied erklärt sein Einverständnis zur … 

– Speicherung seiner Daten
Eine Erfassung der Mitgliederdaten ist unumgänglich. Verweigert der Antragsteller / das Mitglied die 
Erfassung seiner Daten, kann die Mitgliedschaft im Verein verweigert werden.

– Veröffentlicheung von Fotos
Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. An-/Abradeln, Sommerfest, Weihnachtsfeier, Radtouren, etc) 
werden Fotos aufgenommen. Teilnehmer an diesen Veranstaltungen erklären automatisch ihr 
Einverständnis zur Veröffentlichung der Bilder z.B.auf der Website des Vereins. Bei darüber 
hinausgehenden Aufnahmen (z.B. Einzelaufnahmen) wird nach Möglichkeit der Wunsch des Mitglieds 
berücksichtigt, falls er sein Einverständnis zur Veröffentlichung nicht erteilt hat.

– Weitergabe von Telefonnummern bzw. E-Mail-Adresse
Festnetz- bzw. Mobilfunknummer bzw. E-Mail-Adresse werden bei Anfrage von anderen Vereinsmitgliedern
nur bei Einverständniserklärung weiter gegeben. Grundsätzlich erfolgt keine Weitergabe an außen-
stehende, nicht zum Verein gehörende Personen, außer bei Gefahrenabwendung, Notfällen oder anderen 
schwerwiegenden Ereignissen, die eine Weitergabe der Personendaten zwingend erfordern

– Nutzung seiner E-Mail-Adresse für Vereinsinformationen
Vereinsinformationen werden grundsätzlich per E-Mail zugestellt. Wird die Informationzusendung per E-
Mail verweigert oder ist keine E-Mail-Adresse bekannt, wird nach Möglichkeit die Information postalisch 
oder mündlich zugestellt, was allerdings nicht garantiert werden kann.


